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Zürch. Kant. Lehrerverein
Voranschlag pro 1934.

A. Einnahmen:
1. Jahresbeiträge
2. Zinsen
3. Verschiedenes

Total

B. Ausgaben:
I. Vorstand :aj Besoldungen

6J Sitzungsent-
Schädigungen

cj Fahrtentschädi-
gungen

2. Delegiertenversammlungen
und Kommissionen

3. Pädagogischer Beobachter
4. Drucksachen und Verviel-

fältigungen
5. Bureau, Telephon, Porti usw
6. Rechtshilfe
7. Unterstützungen
8. Zeitungen
9. Gebühren

10. Steuern
II. Mitgliedschaft beim Kant.

Zürch. Verband d. Eestbesolc
12. Delegiertenversamrolung d

Schweiz, Lehrervereins
13. Aktionskomitee für das

Lehrerbildungsgesetz
14. Ehrenausgaben
15. Verschiedenes

Total
C. Abschluss:

Einnahmen
Ausgaben

Vorschlag

Rechnung
1932

Budget
1933

Budget
1934

Fr. Rp. Fr. Fr.

13083.50
605.45

80 —

12800.—
400 —

30 —

12800 —
400 —

30 —

13768.95 13230.— 13230.-

3000.— 3000.— 3000.—

792.— 900 — 900.—

187.85 250.— 300.—

367.23
3646.03

1000.—
3400.—

700.—
3300.—

234.65
878.10
637.40
50.—
79.80
24.10
68.35

300.—
1200.—

500 —
100.—
80.—
50 —
70.—

550.—
1200.—
700.—
300.—

80 —
50 —
70.-

953.60 950.— 1100.-

433.45 460.— 500.—

143.85
478.55

84.—
50.—

200.—

200.—
50.—

200.-
12058.96 12510.— 13200.—

13768.95
12058.96

13230.—
12510.—

13230.—
13200.—

1709.99 720.— 30 —

Thalwil, den 13. Januar 1934.

Der Zentralquästor : Alfred Zollinger.

Zum Fornn.se/tZag pro 1934.

Der Voranschlag pro 1934 weicht ziemlich stark
vom vorhergehenden ab, leider fast durchwegs im un-
günstigen Sinn. Wie aus der Zusammenstellung her-
vorgeht, betragen die im Budget vorgesehenen Gesamt-
mehrausgaben gegenüber dem Voranschlag pro 1933
690 Fr., so dass mit einem Aktivsaldo von nur 30 Fr.
gerechnet werden darf.

Die Erhöhungen der Titel lb, Fahrtentschädigungen
des Vorstandes, und 6, Rechtshilfe, geschahen im Hin-
blick auf die ins Rechnungsjahr 1934 fallenden Be-
stätigungswahlen der Primarlehrer und die zu erwar-
tenden Verhandlungen über den Lohnabbau in Kan-
ton und Gemeinden. Sie dürften nicht nur den Kan-

tonalvorstand und den Rechtsberater vermehrt in An-
sprach nehmen, sondern auch einer grössern Tätigkeit
des Kantonalzürcherischen Verbandes der Festbesol-
deten rufen. Darum musste auch dieser Posten um
150 Fr. hinaufgesetzt werden. Der Titel Vervielfälti-
gungen und Drucksachen erfährt pro 1934 eine ausser-
ordentliche Belastung durch den notwendig geworde-
nen Neudruck von Statuten. Schliesslich sind auch
für Unterstützungen 200 Fr. mehr in Aussicht genom-
men worden als 1933, wiederum wegen den Bestäti-
gungswahlen.

Auf Grund der neuen Verträge dürfte der Betrag
von 3300 Fr. für die Herausgabe des «Pädagogischen
Beobachters» ausreichen, so dass hier eine Herab-
setzung um 100 Fr. unbedenklich vorgenommen wer-
den konnte. Den Rechnungsergebnissen 1932 und vor-
aussichtlich auch 1933 entsprechend ist der Titel Dele-
giertenVersammlungen und Kommissionen um 300 Fr.
herabgesetzt worden, wobei allerdings 200 Fr. neu als
Titel 13, Aktionskomitee für das Lehrerbildungsgesetz,
figurieren.

Was die übrigen Budgetposten betrifft, dürften sie
den durchschnittlichen jährlichen Bedürfnissen ent-
sprechen. Eine Herabsetzung der Gesamtausgaben
lässt sich nicht denken, ohne dass der Zürcherische
Kantonale Lehrerverein in seiner Tätigkeit zum Scha-
den der zürcherischen Lehrerschaft behindert würde.

Der Vorstand schlägt daher der Delegiertenver-
Sammlung vor, den Jahresbeitrag wie bisher auf 7 Fr.
festzusetzen. j v o-^4//rea Zo//mger.

Die verheiratete Lehrerin
4 il s einem im LeArerfeonvent der Sfaiif Ziiric/i gehaltenen Re/erat.

Wir können die Beobachtung machen, dass jedes-
mal, wenn Zeiten der Krise über unser Wirtscliafts-
leben hingehen, der ganze Fragenkomplex rund um
das staatliche Doppelverdienertum und insbesondere
um die Anstellung der verheirateten Lehrerin vor der
Oeffentliclikeit zur Sprache gebracht wird. Diese Tat-
sache ist von der wechselnden Bewertung der öffent-
liehen Anstellung abhängig. Wenn Hochkonjunktur
herrscht, wenn die Geschäfte blühen und sich mit
Leichtigkeit Gewinne machen lassen, wenn rascher
Aufstieg und schnelle Einkommensvermehrimg an der
Tagesordnung sind, dann steht der Beruf des Staatsan-
gestellten nicht hoch im Kurs. Im Gegenteil. Mit be-
mitleidendem Lächeln blickt man auf diese Leute, die
sich mit einem bescheidenen Grundgehalt und einem
Dutzend ebenso bescheidener Aufbesserungen begnü-
gen. Mancher fühlt sich bemüssigt, auf die offensicht-
liehe Energielosigkeit und mangelnde Intelligenz des

an die Staatskrippe Gebundenen hinzuweisen. Ganz
anders tönt es aber, sobald die Gewinnmöglichkeiteii
sich verkleinern, das Geschäftsleben stockt und die
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Krise mit ihren Folgeerscheinungen, Lohnahbau und
Arbeitslosigkeit, den Betroffenen harte Opfer aufer-
legt. Dann bilden die Staatsangestellten sofort eine
privilegierte Kaste. Mitleid und Geringschätzung ver-
wandeln sich bei manchen — wenn auch nicht bei
allen, wie die Abstimmung über das Lohnabbaurefe-
rendum zeigt — in Neid und Missgunst. Regelmässig
tauchen dann Forderungen auf, die einzelne Staats-
bürgergruppen in ihren Rechten und in ihrer Berufs-
ausübung beschränken wollen. Dass sich dabei der
erste Ansturm gegen die Doppelverdiener richtet, dass
hier die erste Bresche geschlagen werden soll, ent-
spricht einer einfachen taktischen Ueberlegung.

Welcher Art sind nun die Ueberlegungen, die uns
leiten müssen, wenn wir zu dieser für viele Kollegin-
nen und Kollegen schwerwiegenden Frage Stellung
nehmen sollen? Ich möchte sie in solche Volkswirt-
schaftlicher, ethischer und standespolitischer Natur
trennen.

Die volkswirtschaftliche Tragweite kann nur ge-
wertet werden, wenn wir uns über die Bedeutung der
Frauenarbeit im allgemeinen in der Schweiz klar sind.
Gerade auf diesem Gebiete hört man von vielen Seiten
immer wieder die Klage, dass der Prozentsatz der er-
werbstätigen Frauen ständig grösser werde. In leiden-
schaftlichen Diskussionen wird behauptet, die Frau
verdränge die männlichen Arbeitskräfte und trage die
Mitschuld an der grossen Zahl männlicher Arbeits-
loser. Wie steht es jedoch in Wirklichkeit? Die Er-
gebnisse der Volkszählungen 1900 bis 1930 geben uns
genauen Aufschluss. Von sämtlichen Erwerbstätigen
in der Schweiz waren weiblich 1900: 26,4 % ; 1910 :

29,4%; 1920: 29,4%; 1930 26,1 %. Diese wenigen
Zahlen zeigen uns also mit aller Deutlichkeit, dass die
Anteile von Mann und Frau am Erwerbsleben eine
volkswirtschaftlich bedingte, stabile Grösse sind. Von
einer prozentualen Zunahme der Frauenarbeit ist keine
Rede. Im Gegenteil, verglichen mit 1920 haben wir
eine Abnahme um 3,3 %. Auch die absolute Zahl der
erwerbenden Frauen ist ungefähr gleich geblieben.
1910: 560 000; 1920 : 591 000; 1930: 551000. Gestie-

gen ist hingegen die Zahl der männlichen Erwerben-
den, innert der 10 letzten J ahre um etwa 90 000. Die
Arbeitslosigkeit beruht also nicht, wie vielfach be-
liauptet wird, auf dem Vordringen der Frauenerwerbs-
tätigkeit.

Aehnlich Hegen die Verhältnisse im Kanton Zürich.
Von 1920 auf 1930 haben wir eine Zunahme der Be-
rufstätigen um 40 661 ; davon sind 34 397 männlich
und nur 6264 weiblich. Dabei hat die Zahl der ledigen
weiblichen Berufstätigen um 8386 zu-, die der nicht-
ledigen um 2122 abgenommen. Gegenüber der immer
wieder aufgestellten Behauptung, die Zahl der verhei-
rateten berufstätigen Frauen nehme im allgemeinen
zu, haben wir hier den klaren Beweis, dass das Gegen-
teil der Fall ist. Auch im Kanton Zürich haben wir
total eine Abnahme von 2,6 %. Die Forderung also,
auf Grund der Zunahme der berufstätigen weiblichen
Arbeitskräfte irgendwelche gesetzliche Einschränkun-
gen zu verlangen, ist absolut unberechtigt.

Aus der Kenntnis dieser Zahlen ergibt sich aber
noch eine weitere wichtige Feststellung: Wie schon
gesagt, haben wir in der Schweiz 591 000 erwerbstätige
Frauen, die Höchstzahl der männlichen Arbeitslosen
beträgt etwa 90 000. Vergleichen wir die beiden Zah-
len, so sehen wir, wie sich die Frauenarbeit aus dem
schweizerischen Wirtschaftsleben gar nicht fortdenken
lässt. Wollte man die viel gehörte Forderung: «Die

Frau gehört ins Haus — und nicht ins Erwerbsleben»
wirklich in die Praxis umsetzen, müsste unsere Wirt-
Schaft in einschneidender Weise umgestaltet werden.
Denken wir daran, dass ganze Industrien heute nur so

geringe Löhne ausrichten und vielleicht auch nur aus-
richten können, dass den darin Beschäftigten eine Exi-
Stenz erst dann ermöglicht wird, wenn alle einiger-
massen arbeitsfähigen Glieder der Familie dem Ver-
dienst nachgehen (Textilindustrie).

Die Tatsache, dass das Verhältnis von Männer- und
Frauenarbeit ein ziemlich gleichbleibendes ist, scheint
darauf hinzudeuten, dass gewaltsame oder gesetzgebe-
risch herbeigeführte Veränderungen dieser Grösse
auch wieder dementsprechende Störungen in unserem
Wirtschaftsleben hervorrufen müssten. Man sollte des-
halb nicht dazu Hand bieteil, auf gewaltsamem Wege
den Frauen bisherige Arbeitsgebiete zu verschliessen.
Auch dann nicht, wenn es sich um eine Kategorie von
erwerbstätigen Frauen handelt, die nur einen ver-
schwindend kleinen Prozentsatz der berufstätigen
Frauen überhaupt ausmacht. Sondergesetze bedeuten
immer Ungerechtigkeiten und sind meist Wegbereiter
für neue Ausnahmebestimmungen.

Betrachten wir nun das Problem in bezug auf den
Arbeitsmarkt. Da sehen wir die Frau vielfach in Er-
werbsgebieten beschäftigt, welche zu ihrer ursprüng-
liehen Tätigkeit als Hausfrau in naher Beziehung ste-
hen. Ich erinnere nur an die folgenden Erwerbszweige:
Dienstboten, Spetterinnen, Bekleidungs- und Textil-
industrie, Landwirtschaft, Gastgewerbe, Kranken-
pflege, Hauswirtschaft u. a., die für den Mann nur be-
dingt und ausnahmsweise in Frage kommen. Der
Kampf zwischen männlichen und weiblichen Arbeit-
nehmern um die Stellen beschränkt sich im wesent-
liehen auf das verhältnismässig kleine Teilgebiet der
Administrativposten in Handel, Industrie, Verkehr
und öffentlichem Dienst. Dazu kommt noch der Lehr-
beruf.

Untersuchen wir nun die Verhältnisse beim Perso-
nal, welches in eidgenössischen, kantonalen oder kom-
munalen Betrieben angestellt ist. Am 1. Januar 1931
standen im ganzen 65 830 Personen in eidgenössischem
Staatsdienst, darunter 5442 weibliche; es macht dies
8,25 % aus. Darunter befinden sich ungefähr je 1000
Inhaberinnen von kleinen Landpoststellen, Telepho-
nistinnen und Barrierenwärterinnen. Der Rest besteht
überwiegend aus Bureaugehilfinnen, für die eine be-
sondere, weit unter den andern Salären liegende Lohn-
kategorie geschaffen wurde. Von einer Konkurren-
zierung der Mämierarbeit kann also kaum die Rede
sein. In den kantonalen und kommunalen Betrieben
des Kantons Zürich haben wir 1930: 15 162 Ange-
stellte, davon 2088 13,2 % weibliche. 1920 waren es
12,1 %. Wir haben also hier in 10 Jahren eine Zu-
nähme von 1,1 %. Ende 1932 hatte die Stadt Zürich
in ihrer Verwaltung und besonderen Unternehmungen
6180 Personen in festem Dienst, davon 246 weiblichen
Geschlechts. Es macht dies 6 % aus. Der Anteil der
Frau ist also entgegen allen anders lautenden Behaup-
tungen nur ein sehr kleiner.

Einzig der Lehrberuf bildet eine Ausnahme, aber
eine durchaus berechtigte, hl der Natur der Sache
liegende.

Primarlehrer Primarlehrerinnen Total Lehrerinnen
1920: 1059 310 1369 22,5 %
1925: 1033 303 1336 22,6 %
1930: 1020 310 1330 23,3 %
1933: 1048 355 1403 25,2 %
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Wir haben also im Kanton Zürich auf je drei Pri-
marlelirer eine Lehrerin; auch hier ist das Verhältnis
ziemlich konstant. In der Stadt Zürich hatten wir
1933:

Priniarlehrer Primarlehrerinnen Total Lehrerinnen

286 180 466 38,6 %
Zusammenfassend sehen wir also auch hinsichtlich

der Anstellungsverhältnisse der Frau in Stadt- und
Kommunal betrieben, wie die Frau meist Plätze ein-
nimmt, die für den Mann in normalen Zeiten nicht in
Frage kommen: Anstaltspersonal, Krankenpflege, Kin-
dergärtnerinnen, Haushaltungslehrerinnen, Verwal-
tungsposten in den untersten Lohnkategorien. Auch
hier beweist die Statistik, dass das Verhältnis von
Männer- und Frauenarbeit ein konstantes ist. Daher
erscheint es als unwahrscheinlich, dass Massnahmen
gegen die Frauenarbeit, wie sie die Motion Bosshart
im Kantonsrat vorsieht, eine wesentliche Entlastung
des männlichen Arbeitsmarktes ergeben würden. Die
Eliminierung der weiblichen Doppelverdiener ist nicht
lediglich eine Aktion gegen diese selbst. Dazu steht
sie in zu engem Zusammenhang mit der Frauenarbeit
überhaupt. Wer diese als berechtigt anerkennt, kann
konsequenterweise nicht für Ausnahmebestimmungen
eintreten, welche für die Frau einen schweren Ein-
brach in die Arbeitsfreiheit bedeuten. Wir haben
heute angesichts der Zustände in gewissen Ländern
keinen Anlass zu unberechtigtem Freiheitsraub, und
sei es auch nur in diesem kleinen Teilgebiete, irgend-
wie die Hand zu bieten ; verletzten wir doch, wenn wir
der Motion zustimmen würden, grundsätzliche Frei-
heits- und Selbstbestimmungsrechte der Frau.

Wie steht es nun mit der Zahl der verheirateten
Frauen im Staatsdienst? Während bei den berufs-
tätigen Frauen der Schweiz etwa ein Drittel unter die
nichtledigen zu rechnen sind, ist die Zahl der nicht-
ledigen Frauen im öffentlichen Dienst nur sehr klein.
Leider fehlen zur Zeit noch statistische Angaben für
Bund und Kanton. Doch finden im Bunde verheira-
tete Frauen meist nur Anstellung als Barrierenwärte-
rinnen sowie auf Post- und Telephondienststellen. In
der Verwaltung der Stadt Zürich sind von 295 voll be-
schäftigten Frauen 37 verheiratet, das heisst nicht ganz
2 % des gesamten Verwaltungspersonals. Es sind zur
Hauptsache Abwärtinnen, Putzerinnen und Wärterin-
nen von Bedürfnisanstalten, meist Frauen von erwerbs-
losen oder wenig verdienenden Männern. Noch klei-
ner ist die Zahl der sogenannten Doppelverdiener.
Während auch hier für den Kanton keine Angaben zu
finden sind, ergab eine Erhebung in der Stadt Zürich,
die auf Grand einer die Doppelverdiener betreffenden
Interpellation Buomberger gemacht wurde, folgende
Zahlen: Unter den 6335 voll und 261 teilweise be-
schäftigten Arbeitern, Angestellten und Beamten hatte
es lediglich 2 voll und 13 teilweise beschäftigte Ehe-
paare. Ebenso verschwindend klein dürften die ent-
sprechenden Zahlen beim Kanton sein. Die Stadt hat
denn auch von weiteren Massnahmen, als sie das Per-
sonalrecht vorschreibt, abgesehen. In diesem Zusam-
menhange interessieren uns nun besonders die Zahlen,
die uns die Statistik über die verheiratete Lehrerin
vermittelt.

Primär- Primär- davon ver- % der Leh- % V.
lehrer lehrerinnen heiratet Total rerinnen Total

1920: 1059 310 27 1359 9 2
1930: 1020 310 24 1330 8 1,8
1933: 1048 355 47 1403 13 3,3

Diese Zahlen gelten für den Kanton Zürich. Für
die Stadt kommen höhere Prozentzalilen in Betracht,
da 1920 von den 27 verheirateten Lehrerinnen 16 und
1930 von 24 wieder 16, 1933 von 47 deren 30 in der
Stadt amteten. Im Zusammenhang aber mit dem Pro-
blem der sogenannten Doppelverdiener überhaupt ge-
sehen, handelt es sich also um ganz niedrige Zahlen.
Selbst wenn wir die Zahl der verheirateten Lehrerin-
nen hinsichtlich der Gesamtzahl der Priniarlehrer be-
trachten, sehen wir, dass sie nur einen verschwindend
kleinen Prozentsatz aller Lehrkräfte ausmacht. Das
entscheidet auch über die Bedeutimg dieser so gern
diskutierten Angelegenheit. Wir sehen also, dass das
Problem der staatlichen Doppelverdiener sowohl im
Gesamtrahmen des Staatsdienstes wie auch vom Stand-
punkt der Frauenarbeit aus betrachtet, hinsichtlich
einer Lösung der Krisennot nur eine Angelegenheit
von durchaus untergeordneter Bedeutung ist. Darum
fragen wir erstaunt, wieso das Schlagwort Doppelver-
diener dennoch so starken Widerhall zu wecken ver-
mag? Es erscheint auf den ersten Blick sehr gerecht,
zu verlangen, eine Familie dürfe in Krisenzeiten nicht
zwei oder mehr Einkommen auf sich vereinigen. Aber
schon die Einschränkung, dass ein Verbot nur für die
Staatsbeamten in Betracht käme, zeigt deutlich, wer
der allein Leidtragende wäre. Man verschliesst sich
der Tatsache, dass das Doppelverdienertum in den
Kreisen ausserhalb der Staatsangestellten eine viel be-
deutendere Rolle spielt. Unter der Industriearbeiter-
schaft mag die Berufsarbeit der Frau meist eine bit-
lere Notwendigkeit sein. Doch schon im Kleinge-
werbe, im Handel, wie vielfach auch in der Landwirt-
schaft dient die Mithilfe der Frau beim Verdienste
dem Zwecke, der Familie eine gehobenere Lebenshai-
tung zu ermöglichen. Niemand verlangt aber, dass
die Frau des Bäckers und Spezierers nicht hinter dem
Ladentische stehen, die Frau des Handwerkers nicht
die Buchführung und Korrespondenz führen dürfe.
Sogar in Kreisen, die sich eines Einkommens erfreuen,
das meist ein Mehrfaches eines Lehrergehaltes beträgt,
hilft die Frau im Erwerbsleben tüchtig mit. Wer
kennt nicht die Gattinnen von Zahnärzten und Medi-
zinern, die die Buchhaltung besorgen oder als Opera-
tions- und Röntgenschwester die ärztliche Praxis noch
lukrativer machen, als sie es sonst schon ist. Selbst die
Frauen von Industriellen halten es nicht unter ihrer
Würde, am Gedeihen des Unternehmens tätigen An-
teil zu nehmen. Wie leicht es ist, von andern ein
schweres finanzielles Opfer zu verlangen, für sich
selbst aber alle Rechte in Ansprach zu nehmen, zeigt
zum Beispiel ein Artikel von Frau M. Steiger, der
Gattin eines zürcherischen Mittelschulprofessors, in
der NZZ. Auch sie, als journalistisch tätige und ver-
dienende Frau, fordert den Rücktritt der verheirate-
ten Lehrerin, weil stellenlose Kolleginnen auf Ver-' C
dienst warten und der Platz der Frau am heimischen
Herd sei. Ausgerechnet die freien Berufe aber sollen
eine Ausnahme machen. Wie weim es nicht scharen-
weise Journalisten gäbe, die froh wären, sich mit ein
paar Franken Zeilengeld ein warmes Mittagessen zu
verdienen! Und nun geht die Absicht dahin, in jedem
dieser Stände und Berufe das Doppelverdienertum als
selbstverständliche Freiheit des Einzelnen weiter be-
stehen zu lassen. Einzig die Kategorie des öffentlichen
Personals und insbesondere die Lehrerschaft soll mit
einem Ausnahmegesetz beglückt werden, das diese
Freiheit aufhebt. Es ist absolut unklar, wieso von den
Initianten diese Forderung heute aufgestellt wird. Soll
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es lediglich ein Anfang in der Bekämpfung der Be-
rufstätigkeit der verheirateten Frauen sein, so ist die
Plattform für einen sachlich geführten Kampf mög-
liehst schlecht gewählt. Denn zur Zeit besteht hin-
sichtlich der Lage des Arbeitsmarktes gar keine Not-
wendigkeit, gerade die verheiratete Lehrerin aus dem
Amte drängen zu wollen. Nach dem «Amtlichen
Schulblatt» vom Monat November 1933 wird nach Ab-
schluss der Primarlehrerprüfungen an der Universität
die Reserve an verfügbaren Primarlehrern auf etwa
22 männliche und 68 weibliche Lehrkräfte angewach-
sen sein. Von diesen werden erfahrungsgemäss sehr
bald eine Anzahl Verwesereien erhalten; mehrere
werden sich voraussichtlich dem Sekundarlehrerstu-
dium zuwenden, da in diesem Berufe ein ziemlich
starker Lehrermangel herrscht. Für den Vikariats-
dienst ist eine Reserve von 50 bis 70 Kräften erforder-
lieh, so dass die Lehrer und Lehrerinnen, die noch
keine Verwesereien haben, doch ständig zum Aushilfs-
dienst herangezogen werden können. Wenn also ein
Beruf von der Krise verschont geblieben ist, so ist es
der unsere, und es muss höchst eigentümlich anmuten,
dass nun gerade hier eine ausgesprochene Krisenmass-
nähme durchgeführt werden soll. Soll sie vielleicht
dazu dienen, um Leute ohne Lehrerpatent in unserem
Berufe unterzubringen? Ich denke, dagegen müssten
wir uns im eigenen wie im Interesse der Schule mit
allen Mitteln wehren. Ein viel gehörtes Argument
sagt, die verheiratete Lehrerin könne ihrer Pflicht als
Frau und Mutter nicht nachkommen. Wie rührend!
Wirklich nur die verheirateten Lehrerinnen? Und
alle die Frauen in Fabrik und Bureau, die Putzerin-
nen und Wäscherinnen, die Aerztinnen und Journa-
listinnen? Auch sie gehören ins Haus, sagen manche.
Man gibt sich dabei aber nicht Rechenschaft darüber,
wie sehr gerade die Berufstätigkeit der verheirateten
Frau wohl in den meisten Fällen im Dienste der Fa-
milie steht, dass sie nicht Luxus, sondern Notwendig-
keit oder bewusste Verantwortlichkeit bedeutet. Man
kann diese Tatsache nicht mit dem Hinweis auf einige
weniger schöne, dafür um so auffälligere Ausnahmen
aus der Welt schaffen. Diese will man vielleicht mit
dem Verbot treffen. In einer weit grösseren Zahl wür-
den aber Ungerechtigkeiten geschaffen. Von den ver-
heirateten 47 Lehrerinnen sind nur 16 mit Lehrern
verheiratet. Daneben finden wir viele Fälle, die
Frauenarbeit geradezu zur Pflicht machen. So, wenn
der Mann pensionierter Primarlehrer, unheilbar
krank; Landwirt, unheilbar krank; Assistent, Kunst-
historiker, Schriftsteller, Kunstmaler; Dessinateur,
seit zwei Jahren arbeitslos; Arbeiter, arbeitslos ist.
Wer die Verhältnisse in den freien Berufen kennt,
weiss, welche Verdienstmöglichkeiten bestehen, wenn
man nicht Protégé der tonangebenden Clique ist. Wir
sehen, es würde eine beträchtliche Anzahl verheirate-
ter Lehrerinnen in eine offensichtliche Notlage kom-
inen, wenn sie zur Aufgabe des Berufes gezwungen
würden.

Noch eine weitere Tatsache sollte gerechterweise
zu denken geben. Von den 47 verheirateten Lehrerin-
nen standen bei ihrer Verehelichung 35 in einem Alter
von über 30 Jahren. Die Lehrerin kommt also ge-
wohnlich in einem Alter zur Heirat, in welchem eine
Umgewöhnung vom Berufe zur Führung eines Haus-

haltes aus physischen und psychologischen Gründen
gar nicht so leicht ist. Ich weiss von einer ganzen
Anzahl ehemaliger Lehrerinnen, dass sie schwere in-
nere Kämpfe zu bestehen hatten und welch aufrichtige
Sehnsucht nach dem aufgegebenen Beruf sie noch für
lange Jahre zu unglücklichen Menschen gemacht hat.
Andererseits macht man die Beobachtung, wie viele
Lehrerinnen gerade dadurch, dass sie Frauen und Müt-
ter wurden, erst das richtige Verständnis und die
wahre Hingabe für die ihnen anvertrauten Kinder ge-
funden haben. Es schiene eine Ungerechtigkeit auch
dem Kinde gegenüber, wenn man die verheiratete
Frau vom Lehrberuf ausschliessen wollte. Eine Un-
gerechtigkeit ist es aber auch, die Lehrerin, die ihrem
Berufe treu bleiben will, zum Zölibat zu zwingen. Es
ist das eine Forderung, die durchaus zürcherischer
Tradition widerspricht. Ueberlassen wir es jeder Leh-
rerin selbst, aus sich heraus die richtige Lösimg zu
finden und verantwortungsbewusst frei zu entscheiden;
welches ihr Weg sei.

Wir alle aber müssen uns über die Tragweite eines
Beschlusses, wie er durch die Motion Bosshart provo-
ziert werden soll, im klaren sein. Was würde geschaf-
fen? Ein Ausnahmegesetz, dessen Bestimmungen sich
einzig und allein gegen die Beamten, Angestellten und
Arbeiter des Staates richten würde. Einer der hoch-
sten und schönsten Grundbegriffe der Demokratie
würde damit verletzt; denn ein solches Gesetz würde
die Rechtsgleichheit der genannten Berufskategorien
gegenüber allen andern Volksteilen aufheben. Stehen
wir auf dem Boden der Demokratie, müssen wir aus
einer grundsätzlichen Einstellung heraus gegen jede
Einschränkung der Arbeitsfreiheit und der Selbstbe-
Stimmimg der Erwerbstätigen sein, wenn diese Ein-
schränkung nicht allgemeiner Natur ist, sondern nur
bestimmte Mitbürgerinnen und Mitbürger treffen soll.

Wir dürfen nicht Hand dazu bieten, Kolleginnen
aus dem Amt drängen zu helfen, nur deshalb, weil
andere Leute vielleicht gern deren Plätze einnehmen
würden. Auch für die verheiratete Lehrerin soll das
Recht gelten, ungeachtet ihrer privaten Verhältnisse
auf Grund ihrer Eignung und ihrer Leistungen einen
Platz im Berufsleben einnehmen zu dürfen. Sie soll
nicht tagtäglich unter dem Drucke stehen, plötzlich
ihrer Stellung verlustig zu gehen. Unsere unverheira-
teten Kolleginnen sollen das Bewusstsein haben, auch
dann als Berufskolleginnen und Mitarbeiterinnen ge-
wertet zu werden, wenn sie den Zivilstand wechseln
sollten. Die gesamte Lehrerschaft muss hoffen, dass
dieser Standpunkt sowohl bei der Behandlung der
Motion Bosshart als auch bei den Lehrerwahlen
durchdringe. u ^® //ans

Zürch. Kant. Lehrerverein
Aus der Stellenvermittlung

Der Stellenvermittlung des ZKLV sind zwei freie Lehrstellen
gemeldet worden. Es werden gesucht:
Eine Lehrerin für eine Tessiner Sprachschule in Zürich und
ein Lehrer an eine Elementarabteilung einer zürcherischen

Landgemeinde.

Bewerber wollen sich an J. Schlafter, Lehrer in Wallisellen,
wenden. F.

Redaktion: E. Hardmeier, Sekundarlehrer, Uster; J. Schlatter, Lehrer, Wallisellen; M. Lichti, Lehrerin, Winterthur;
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H. Frei, Lehrer, Zürich.
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